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ANLAGE 1

Preisliste für Hafengeld - Brake

Position

Übersee Europa Binnen
Berechnungs

einheit
1. Hafengeld

1.1 Hafengeld für Seeschiffe

1.1.1 Tankschiffe für pflanzliche Öle und 

Fette
BRZ

1.1.2 Sonstige Tankschiffe BRZ

1.1.9 Sonstige Schiffe bis 3.900 BRZ BRZ

1.1.10 Sonstige Schiffe über 3.900 BRZ BRZ

1.1.11
BRZ

1.1.14 zusätzliches Hafengeld für 

aufgejackte Offshore Schiffe
m²

1.1.18 Crew Transfer Vessel (CTV) m

1.2 Hafengeld für Fischereifahrzeuge

1.2.1 Fischereifahrzeuge BRZ

1.2.2
Fischereifahrzeuge Monatspauschale

BRZ

1.2.3 Fischereifahrzeuge Jahrespauschale BRZ

1.3 Hafengeld für Fahrgastschiffe

1.3.1 Fahrgastschiffe BRZ

1.3.15 Fahrgastschiffe nach Fahrplan BRZ

1.4 Hafengeld für Binnenschiffe

1.4.1 Binnenschiffe ersten 7 Tage pauschal

1.4.2 Binnenschiffe für jeweils weitere 7 

Tage
tdw

1.5 Hafengeld für Binnen-

Fahrgastschiffe

1.5.2 Binnen-Fahrgastschiffe Tag

1.5.3 Binnen-Fahrgastschiffe nach 

Fahrplan
Tag

1.6 Hafengeld für Sport- & 

Traditionsschiffe *****

1.6.1 Sport- & Traditionsschiffe < 8 m pauschal

1.6.2 Sport- & Traditionsschiffe ab 8 m pauschal

1.6.3 Sport- & Traditionsschiffe ab 12 m pauschal

1.6.4 Sport- & Traditionsschiffe ab 16 m pauschal

1.6.5 Sport- & Traditionsschiffe ab 20m pauschal

1.7 Hafengeld für besondere 

Wasserfahrzeuge

1.7.1 besondere Wasserfahrzeuge m²

1.7.2 besondere Wasserfahrzeuge 

Monatspauschale
m²

1.7.3 besondere Wasserfahrzeuge 

Jahrespauschale
m²

1.8 Ermäßigungen vom Hafengeld

Fahrtgebiet

Auflieger: 50% der unter 1.1.1 bis 1.1.10 genannten Positionen im 

Fahrtgebiet Europa
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ANLAGE 1

Preisliste für Hafengeld - Brake

Position

Übersee Europa Binnen
Berechnungs

einheit

Fahrtgebiet

1.8.1 Ermäßigung fahrplanmäßiger 

Liniendienst (allgemeiner Verkehr)* / 

****

Rabatt

1.8.6 Ermäßigung für Maßnahmen zur 

Betriebserhaltung für den Tag des 

Einlaufens und die folgenden 5 Tage 

zusammen** / ****

Für jeden folgenden Tag des 

Aufenthaltes im Hafen beträgt das 

Hafengeld 20% des regulär zu 

zahlenden Hafengeldes. ****

Rabatt

1.8.10 Ermäßigung ESI-Wert 30,1 bis 50,0

für den Tag des Einlaufens und die 

folgenden 5 Tage zusammen
Rabatt

1.8.11 Ermäßigung ESI-Wert ≥ 50,1

für den Tag des Einlaufens und die 

folgenden 5 Tage zusammen
Rabatt

1.8.12 Ermäßigung für ECO-Fuel-Antrieb

für den Tag des Einlaufens und die 

folgenden 5 Tage zusammen

1.8.12.1 Ermäßigung für LNG, Methanol, 

Ethanol Fuel oder rein eletrischen 

Antrieb für den Tag des Einlaufens 

und die folgenden 5 Tage zusammen

Rabatt

1.8.12.2 Ermäßigung für Dual-Fuel-Antrieb

für den Tag des Einlaufens und die 

folgenden 5 Tage zusammen
Rabatt

1.8.13 Ermäßigung beim Anlauf eines 

weiteren Unterweserhafens*** / ****
Rabatt

50,00%

50,00%

5,00%

10,00%

20,00%

15,00%

* Die Ermäßigung wird nur auf das in § 2 Abschnitt II Absatz 1 festgelegte Hafengeld 

gewährt. Für Schiffe im fahrplanmäßigen Liniendienst, sofern sie dem allgemeinen 

Verkehr dienen, ermäßigt sich das Hafengeld auf 50 %.

Ein fahrplanmäßiger Liniendienst ist gegeben, wenn die einkommenden oder 

ausgehenden Fahrten unabhängig vom jeweiligen Ladungsaufkommen nach einem 

Fahrplan <Reedereifahrplan, Segelliste> mindestens zwölf Mal in einem Zeitraum von 12 

Monaten in einem abgegrenzten Fahrtgebiet betrieben werden. Die Anlaufhäfen bzw. 

Hafengruppen müssen namentlich aufgeführt sein. Allgemeiner Verkehr ist gegeben, 

wenn der betreffende Liniendienst durch eine Reederei betrieben wird, welche in allen 

fahrplanmäßig anzulaufenden Häfen oder Hafengruppen Ladungsbuchungen für 

Stückgüter aller Art vornimmt und diese Güter befördert. 

Die Hafengeldrabattierung ist vor dem ersten Anlaufen durch Vorlagen der 

entsprechenden Unterlagen zu beantragen und wird nach Erfüllung der Voraussetzungen 

nach Ablauf von 12 Monaten gewährt.

50,00%
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ANLAGE 1

Preisliste für Hafengeld - Brake

Position

Übersee Europa Binnen
Berechnungs

einheit

Fahrtgebiet

***** Dauernutzer können eine Hafengeldpauschale zahlen. Sie beträgt für die Sommerzeit 

(01.04. bis 31.10.) das 90-fache und die Winterzeit (01.11. bis 31.03.) das 25-fache des 

festgelegten Hafengeldes. Durch die Zahlung einer Pauschale wird kein Anspruch auf 

einen bestimmten Liegeplatz begründet.

**** Für jedes Einlaufen wird nur eine der Ermäßigungen für die Positionen 1.8.1, 1.8.6 und 

1.8.13 gewährt.

*** Die Ermäßigung wird nur auf das in § 2 Abschnitt II Absatz 1 festgelegte Hafengeld für 

Schiffe die in direkter Folge löschen oder laden und zu diesem Zweck einen weiteren 

Unterweserhafen anlaufen, gewährt.

** Die Ermäßigung wird nur auf das in § 2 Abschnitt II Absatz 1, III, VI, VII festgelegte 

Hafengeld gewährt. 
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ANLAGE 2

Preisliste für Kajegeld - Brake

Umschlaggut

Übersee Europa Binnen

Lfd. Nr. I. Kajegeld nach Einheiten

1 Container 20' 18,7094 18,7094 4,4838

2 Container 40' 26,1957 26,1957 7,4729

3 Container leer 3,3560 3,3560 1,4946

4 Urnen zur Seebestattung 62 62 62

Lfd. Nr. II. Kajegeld nach Gewicht

1 Stückgüter außer Projektladung 3,5053 2,5000 0,2310

2 Projektladung 4,7552 4,7552 4,7552

3
Lose Massengüter (soweit nicht an anderer Stelle 

aufgeführt)
0,5571 0,5571 0,5571

4
Güter des IMDG-Codes (soweit nicht an anderer 

Stelle aufgeführt)

    a) Klassen 1, 5.2, LSA-1 

    Stoffe der Klasse 7
16,4539 16,4539 16,4539

    b) Klasse 7, ausgenommen LSA-1 

    Stoffe der Klasse 7
28,4103 28,4103 28,4103

    c) alle anderen Klassen 5,8696 5,8696 5,8696

5 Metalle, Schrott 1,1278 0,5437 0,2312

6
Forstprodukte (wie z.B. Papier, Zellulose, etc) 

ausgenommen Stammholz
0,8969 0,5980 0,2581

7 Stammholz 0,1903 0,1903 0,1903

8 Getreide, Futtermittel 0,3940 0,1630 0,1088

9 Pflanzliche Öle und Fette 0,8152 0,6796 0,5437

10 Düngemittel 0,4076 0,4076 0,1630

11 Sand, Steine, Erden, Baumaterialien und Schlacke 0,5571 0,4346 0,1630

12 Mineralöl/-produkte 0,3397 0,3397 0,1630

13 Schwefel, fest 0,5300 0,3397 0,1630

14 Schwefel, flüssig 0,4346 0,3397 0,1630

Fahrtgebiet

EUR je Tonne

EUR je Einheit
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ANLAGE 3

Preisliste für sonstige Entgelte - Brake

Position Entgelt Berechnungseinheit
1. je angef. 100 BRZ

2. je BRZ

Die üblichen Mengen für MARPOL Anlage I und MARPOL Anlage IV betragen:

MARPOL Anlage I

übliche Menge

Von Bis m³

0 1.000 4

1.001 5.000 8

5.001 15.000 16

15.001 30.000 22

30

Die Entsorgung nach MARPOL Anlage V orientiert sich an der Schiffsgröße und

beinhaltet folgende Behälter und Behältergrößen:

Behältergröße Liter/St.

240

120

120

120

240

120

Behältergröße Liter/St.

3 x 240

240

240

240

2 x 240

240

Haushaltsabfälle - Papier

Betriebsabfälle - Putzlappen

Über 30.000

Entgeltart

MARPOL I und IV zusammen 

MARPOL V

Haushaltsabfälle - Glas

30

Abfallbeschreibung

Kunststoff

Lebensmittelabfälle

Haushaltsabfälle - Papier

Kunststoff

Abfallbeschreibung

Lebensmittelabfälle

MARPOL Anlage  IV

Haushaltsabfälle - Glas

I. Entgelte für die Entladung und Entsorgung von Schiffsabfällen nach MARPOL Anlage I, 

IV und V

Haushaltsabfälle - Restmüll

S
c

h
if

fe
 b

is
 

3
5

0
0

 B
R

Z

S
c

h
if

fe
 ü

b
e

r 

3
5

0
0

 B
R

Z

Haushaltsabfälle - Restmüll

4

Betriebsabfälle - Putzlappen

BRZ übliche Menge

m³

8

16

22
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ANLAGE 3

Preisliste für sonstige Entgelte - Brake

Abfallbeschreibung Behälter Entgelt

240 Liter

7 m³

10 m³

120 Liter

120 Liter

120 Liter

240 Liter

7 m³

10 m³

120

Liter Entgelt

240

1100

30

30

800

240

Liter/St. Entgelt

30

30

30

St

St

30

St

St

St

Kunststoff

Haushaltsabfälle - Restmüll / gemischter 

Gewerbeabfall

Die Behältergrößen 7 m³ und 10 m³ für die Abfallarten Kunststoff und gemischter 

Gewerbeabfall können jeweils nur zu folgenden Zeiten zur Verfügung gestellt werden:

Montag - Donnerstag: 06:00 - 16:00 Uhr

Freitag: 06:00 - 14:00 Uhr

Ladungsträger (Paletten, unverpackt) 

Großbatterien

Kleinbatterien (Keine Lithiumbatterien)

Asche aus Verbrennungsanlagen

Vermischte Betriebsabfälle, nicht gefährlich

Lithiumbatterien

Spraydosen

Arznei (Keine  Betäubungsmittel) 

Kühlgeräte (Elektro Gruppe 1) 

A
b

fä
ll

e
 i

n
 v

o
m

 S
c

h
if

f 

b
e

re
it

g
e

st
e

ll
te

n
 G

e
b

in
d

e
n

 

o
d

e
r 

u
n

v
e

rp
a

c
k

t

Speiseöle

Für die Entsorgung der nachfolgenden Abfallarten werden auf Anforderung beim 

Entsorger gesonderte Abfallbehäter zu folgenden Preisen bereit gestellt:

Lampen (ElektroG Gruppe 3) 

Kleingeräte (Elektro G Gruppe 5) 

E
n

tg
e

lt
e

 f
ü

r 
d

ie
 E

n
ts

o
g

u
n

g
 

z
u

sä
tz

li
c

h
e

r 
A

b
fa

ll
b

e
h

ä
lt

e
r

Lebensmittelabfälle

Haushaltsabfälle - Papier

Haushaltsabfälle - Glas

Betriebsabfälle - Putzlappen

Bildschirme (ElektroG Gruppe 2)

Elektrogroßgeräte (Elektro G Gruppe 4) 

Für die Entsorgung von Abfällen in vom Schiff bereitgestellten Gebinden oder 

unverpackter Abfälle werden folgende Entgelte in Rechnung gestellt:

A
u

f 
A

n
fo

rd
e

ru
n

g
 

d
e

s 
S

c
h

if
fe

s 
z

u
 

li
e

fe
rn

d
e

 B
e

h
ä

lt
e

r
Die Kosten für die Entsorgung der oben genannten Abfallarten und Abfallbehälter nach 

MARPOL Anlage V sind durch die erhobenen MARPOL Entgelte gedeckt. Sollten weitere 

Abfallbehälter für die oben genannten Abfallarten benötigt werden, sind diese rechtzeitig 

beim Entsorger anzumelden. Die Entsorgung dieser zusätzlichen Abfallbehälter werden 

gesondert durch Niedersachsen Ports gemäß nachfolgender Tabelle in Rechnung gestellt.

Verpackungen mit schädlichen 

Anheftungen
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ANLAGE 3

Preisliste für sonstige Entgelte - Brake

II. Gefahrenabwehrentgelte

Position Entgelt Berechnungseinheit
3.

3.1 t

3.2 pauschal

3.3 pauschal

Schiffe bis 3.900 BRZ

* Das Gefahrenabwehrentgelt bemisst sich nach der umgeschlagenen Gütermenge in 

Tonnen. Es ist jedoch mindestens auf der Grundlage der BRZ-Vermessung gem. 3.2 oder 

3.3 zu zahlen. Der jeweils höhere Betrag ist maßgebend und wird in Rechnung gestellt.

Schiffe über 3.900 BRZ

Entgeltart

Gefahrenabwehrentgelte

Gefahrenabwehrentgelt*
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